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Aufbereitungsanlage in Bellen
Die Fa. Exxon Mobil möchte in
Bellen  eine  Reststoffbehand-
lungsanlage  errichten,  in  der
alle anfallenden Abwässer aus
der  Gasförderung  zwischen

Elbe und Weser behandelt werden sollen. In Ab-
sprache  mit  der  AG der  Naturschutzverbände
hat der BUND hat eine Stellungnahme geschrie-
ben. 

Besuch des AK Landwirtschaft 
Auf  Einladung  der  Kreisgrup-
pe  Rotenburg  tagte  der  AK
Landwirtschaft des BUND Nie-
dersachsen  in  unserem  Be-
reich. Besucht wurde der Be-

trieb von Udal Wiederhold, der in einer bundes-
weit  wohl  einmligen Art  Bentheimer  Schweine
züchtet.  Zweites Ziel  war  der  Milchviehbetrieb
Junck in Borchel. Dort ging es u. a. um die aktu-
elle Situation im Milchmarkt. 

Billigfleisch für Afrika
Europäisches  Hähnchen-
fleisch ist in Westafrika so bil-
lig,  dass  die  einheimischen
Landwirte  pleitegehen.  Neue
Handelsabkommen  könnten
den  Druck  verschärfen.  Seit
Jahren  gibt  es  Kritik  an die-

sem Zustand.

Klage von Vattenfall über 5 Milliarden Euro
Vattenfall  fordert wegen  des
deutschen Atomausstiegs fast
fünf Milliarden Euro Schaden-
ersatz.  Viel  Zündstoff  -  auch

mit Blick auf das Freihandelsabkommen TTIP. 

Biolandwirtschaft: Fast 10 % höhere Erlöse 
2015  profitierten  die  Biobe-
triebe von den Preissteigerun-
gen bei  pflanzlichen Produk-
ten. Die Bauern hielten mehr
Milchkühe  und  Legehennen,
dafür weniger Bio-Schweine. 

CETA: Danke an Wallonie!
"CETA  ist  unter  Dach  und
Fach." So lesen wir es aktuell
in  der  Presse.  Weit  gefehlt.
Abgesehen,  dass  jetzt  noch

28  Staaten  und  weitere  Regionen  zustimmen
müssen - die Wallonen haben Wichtiges durch-
setzen können: 
- Vier belgische regionale Regierungen wer-
  den CETA später nicht ratifizieren,  sollten
  die Investitionsschiedsgerichte in unverän-
  derter Form im Vertrag bleiben. 
- Diese Gerichte sollen vom EuGH rechtlich
  überprüft werden.   
- Belgien kann im Notfall Konkurrenz für die 
  eigenen Landwirte abhalten.  
Bevor CETA tatsächlich in Kraft treten kann, wer-
den noch Jahre vergehen.

Beschwerde gegen Energieeffizienzpolitik
BUND  und  DUH  haben  Be-
schwerde  bei  der  EU-Kom-
mission  gegen  Deutschland
eingereicht.  Die Richtlinie  für
Energieeffizienz wird nur man-
gelhaft umgesetzt. 

11.000 Hektar werden Öko
In Niedersachsen dürfte die Zahl der
Biobetriebe und der Umfang der von
ihnen  bewirtschafteten  Flächen  in
diesem Jahr deutlich steigen. 

Ökotipp
Igeln über den Winter helfen
Herbstzeit  ist  Igelzeit.  Sobald die Temperatu-
ren unter fünf Grad fallen, verlassen die nacht-
aktiven  Tiere  auch  tagsüber  ihre  Nester  und
sind in Parks und Gärten anzutreffen: Sie müs-
sen  sich  die  nötigen  Fettreserven  als  Kälte-
schutz  und  Nahrungsvorrat  für  den  Winter-
schlaf anfressen. Neben Insekten, Asseln, Wür-
mern und Schnecken  suchen sie  auch nach
einem trockenen und frostsicheren  Quartier.
Schaffen Sie Unterschlupfmöglichkeiten für die
Tiere. Dichtes Gebüsch, Reisig- und Kompost-
haufen oder trockene Hohlräume unter Holz-
stapeln in Gartenhäuschen oder unter Treppen
eignen sich als Schlafplatz. Lassen Sie auch
Blätter, Gestrüpp und Zweige in einer Garten-
ecke liegen. Diese Materialien nutzen Igel, um
ihre Nester zu isolieren und sich während des
Winterschlafs darin einzuwickeln. 
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Samtgemeinde Bothel
Horstweg 17
27386 Bothel 


Stellungnahme zum geplanten Bau einer Reststoffbehandlungsanlage mit 
Bereitstellungshalle in Bellen
Antragsteller: ExxonMobil Production Deutschland GmbH


Sehr geehrte Damen und Herren,


die Kreisgruppe Rotenburg des BUND gibt im Namen des Landesverbandes Niedersachsen des 
BUND zum geplanten Vorhaben und zum Genehmigungsantrag die folgende Stellungnahme ab.


Falls erforderlich, kann Vollmacht nachgereicht werden.


Zu Abschnitt 1.1: Genehmigungsantrag oder Anzeige nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz 


Gem. Punkt 5 ist eine UVP-Pflicht im Einzelfall vorgeschrieben. Dort heißt es: 
"Die Vorprüfung wurde von der Genehmigungsbehörde bereits durchgeführt. Eine UVP ist dem-
nach erforderlich, die erforderlichen Unterlagen nach § 4e der 9. BImSchV und § 6 des UVPG 
sind im Kapitel 14.2 beigefügt."


Der BUND stellt fest, dass es im Abschnitt 14.2 keine Unterlagen zur UVP gibt!


Unter Punkt 9 des gleichen Abschnitts heißt es: 
"Danach ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Satz 1 UVPG erforderlich. Die-
se wurde bereits im Vorfeld durch die Genehmigungsbehörde durchgeführt und kam zu dem Er-
gebnis, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wird."


Die gleiche Aussage findet sich in Abschnitt 14.1 (Klärung des UVP-Erfordernisses).


Wie kommen diese unterschiedlichen Aussagen zustande? 


Weitere Erläuterungen zur UVP s. Hinweise zum Abschnitt 14.4.
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Zu Punkt 1.2.3.3: Auswirkungen des Betriebs der Reststoffbehandlungsanlage


Luftschadstoffe 
Dort heißt es: 
"Der Abluftstrom beider Filter wird jeweils auf die entsprechenden Parameter überwacht. Die 
Grenzwerte der TA Luft … werden dabei unterschritten."


Es fehlt eine Auflistung derjenigen Schadstoffe, die von den Filtern nicht aufgefangen wer-
den können und deshalb in die Umgebungsluft abgegeben werden.


Zu Abschnitt 3.5.1 Sicherheitsdatenblätter der gehandhabten Stoffe 


Die zu behandelnden Abwässer können radioaktive Stoffe enthalten. Sie sind nach TRGS 510 in 
Lagerklasse 7 eingeordnet. 


Es ist daher unwahrscheinlich, dass keine Strahlenemissionen auftreten. 


Zu Abschnitt 4.8 Vorgesehene Maßnahmen zur Überwachung aller Emissionen 


Dort heißt es: 
"Zwischen den Aktivkohlefiltern befindet sich eine Gasmessung (PID-Prinzip) zur Erfassung der 
Schadstoffe." 


Eine Ermittlung der Schadstoffarten ist mit dieser Methode nicht möglich. Eine Überwa-
chung anderer möglicher Emissionspfade findet nicht statt.


Zu Abschnitt 7.1: Vorgesehene Maßnahmen zum Arbeitsschutz


Dort heißt es: 
"Vor Inbetriebnahme der Anlage wird die zuständige Feuerwehr in die Örtlichkeiten … eingewie-
sen. Es liegt ein aktueller Alarm- und Gefahrenabwehrplan vor, ebenso werden die Anforderungen 
der Störfallverordnung erfüllt."


Es ist nicht ersichtlich, welche Feuerwehr bei einem Störfall eingesetzt werden soll. Es ist 
für den BUND daher auch nicht nachprüfbar, ob die erforderliche Ausrüstung vorhanden ist.


Außerdem enthalten die Antragsunterlagen weder einen Alarm- noch einen Gefahrenab-
wehrplan.


Zu Abschnitt 11: Umgang mit Löschwasser - Unterschiedliche Angaben 


In den Antragsunterlagen gibt es unterschiedliche Angaben zum Verbleib von Löschwasser. 


 Abschnitt 11.2, Punkt 13: Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen nicht vorhanden
 Abschnitt 11.4, Punkt 11: Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen nicht vorhanden
 Abschnitt 11.5, Punkt 6: Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen vorhanden


Warum gibt es diese verschiedenen Aussagen?
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Lt. den Zeichnungen auf den Seiten 168 und 290 sind an den Ausgängen der Bereitstellungshalle 
und des Reststoffbehandlungsgebäudes Löschwasserbarrieren vorgesehen. 


Es fehlen die Angaben, wie viel Löschwasser dadurch maximal zurückgehalten werden 
kann.


Zu Abschnitt 12.4 Baubeschreibungen 


Zur Stromversorgung heißt es:
"Die Stromversorgung der Reststoffbehandlungsanlage erfolgt aus einer der nächstgelegenen
Trafostationen."


Was passiert bei einem Stromausfall?


Zu Abschnitt 13.1:  Angaben zum Betriebsgrundstück und zur Wasserversorgung
sowie zu Natur, Landschaft und Bodenschutz


Hier fehlen dem BUND insbesondere zu Punkt 11. Schutzkriterien (Belastbarkeit der Schutzgüter) 
konkrete Angaben. Sie wären z. B. Grundlage für die UVP-Vorprüfung. 


Zum Abschnitt 14.4: Sonstiges


Dieser Abschnitt enthält ein Schreiben des LBEG vom 24.11.2015. Demnach hat die allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls ergeben, dass eine UVP-Pflicht nicht besteht. 


Diese Aussage steht im Widerspruch zur Feststellung in Abschnitt 1.1, wonach eine UVP 
erforderlich ist.


Nach § 3a UVPG muss in einem gerichtlichen Verfahren nachprüfbar sein, ob die Vorprüfung ent-
sprechend den Vorgaben von § 3c durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar 
ist. Nach § 3c ist die Durchführung und das Ergebnis der Vorprüfung zu dokumentieren.


Eine UVP ist bereits dann erforderlich, wenn die abstrakte Möglichkeit nachteiliger Auswirkungen 
besteht. Bei der überschlägigen Vorprüfung darf nicht der Prüfungsmaßstab der nachgelagerten 
Umweltverträglichkeitsprüfung herangezogen werden. Nicht die Ermittlung, Beschreibung und Be-
wertung der tatsächlichen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Umweltauswirkungen
ist heranzuziehen. Vielmehr reicht die abstrakte/generelle Möglichkeit des Eintritts nachteili-
ger Auswirkungen aus, um eine UVP-Pflicht anzunehmen.


Planungen, denen eine fehlerhafte UVP-Vorprüfung zugrunde liegt, leiden an einem Verfahrens-
fehler. Sie scheitern regelmäßig vor Gericht. Wir verweisen u. a. auf folgende Urteile:


 OVG NRW, Beschluss vom 23.7.2014, - 8 B 356/14
 OVG Rheinland-Pfalz vom 02.04.2014 - 1 B 10249/14
 VG Osnabrück 3. Kammer, vom 29.07.2015 - 3 A 46/13
 BayVG Würzburg, Beschluss, 27.03.2015 - W S 15.155


Der BUND verweist auch auf den "Leitfaden zur Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Fest-
stellung der UVP-Pflicht von Projekten" des BMUB, Abschnitt 2.5. Danach dokumentiert die zu-
ständige Behörde das Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls in einem allgemein zugänglichen 
Protokoll in begründeter und inhaltlich nachvollziehbarer Weise (u. a. für ggf. erfolgende ge-
richtliche Kontrolle). 
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Die gleiche Vorgabe macht die "Arbeitshilfe zu Vorprüfung des Einzelfalls des Nds. Ministeriums 
für Umwelt, Energie und Klimaschutz." Lt. Anlage sind die Merkmale eines Vorhabens und die da-
von ausgehenden Wirkungen auf die Umwelt insbesondere hinsichtlich der einzelnen Kriterien
überschlägig zu beschreiben. 


Der vorliegende Antrag enthält diese Beschreibungen nicht. Es ist daher für den BUND 
nicht nachprüfbar, wie das LBEG zu der Einschätzung kommt, dass keine erheblichen, 
nachteiligen Umweltauswirkungen entstehen können.


Als Zweck der UVP sagt § 1 UVPG, sie solle sicherstellen, dass die Auswirkungen eines Vorha-
bens auf die Umwelt frühzeitig ermittelt, beschrieben und bewertet sowie bei der behördlichen 
Genehmigung so früh wie möglich berücksichtigt werden. Ausdrücklich benennt das Gesetz die 
„wirksame Umweltvorsorge“ als seinen Zweck und bezieht sich damit auf den Vorsorgegrund-
satz, nach dem Umweltbelastungen möglichst vermieden werden sollen, statt sie nachträglich zu 
bekämpfen.


Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Unterlagen zur UVP nicht den rechtlichen Vor-
gaben entsprechen. Zudem enthält der Genehmigungsantrag widersprüchliche Aussagen. 
Außerdem fehlen teilweise Angaben, die eine Prüfung des Antrags nicht zulassen.


Der BUND lehnt den vorliegenden Antrag von Exxon Mobil daher ab.


Mit freundlichen Grüßen 
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http://www.wiederhold-muehlenbau.de/bentheimer_schweine
http://www.bund.net/nc/service/oekotipps/detail/artikel/igeln-ueber-den-winter-helfen/



EU-Überschuss-Exporte von Hähnchenfleisch ruinieren Bauern in den Empfangsländern 


Der Hähnchenfleisch-Export aus der EU lag im 1. Halbjahr 2016 um 45% höher als im Vorjahres-
zeitraum. 


Vermutlich zu den Billig-Weltmarkt-Preisen der brasilianischen Konkurrenz gingen von Januar bis 
Juni 2016 knapp 140.000 Tonnen nach Südafrika, etwa 70.000 t ins westafrikanische Benin, je-
weils 60.000 t auf die Philippinen, nach Hongkong und Saudi-Arabien sowie 50.000 t in die Ukraine
und 35.000 t nach Ghana (Zahlen nach Boerderij vom 23.8.2016).
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http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/warum-vattenfall-deutschland-auf-5-milliarden-euro-verklagt-14474197.html
http://www.strom-magazin.de/strommarkt/vattenfall-gegen-den-bund-prozess-in-den-usa-beginnt_206231.html?utm_source=nl_strom-magazin&utm_medium=emailmarketing&utm_campaign=2016-10-12
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/icsid-vattenfall-gegen-deutschland-101.html
http://www.agrarheute.com/wissen/biolandwirtschaft-erloese-um-fast-zehn-prozent-gestiegen?utm_source=agrarheute&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=ah-newsalarm&utm_content=2016-10-17
http://www.euractiv.de/section/all/opinion/ceta-wallonien-hat-recht/
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ceta-und-ttip-buerger-sollten-an-verhandlungen-beteiligt-werden-a-1117844.html
https://www.bund.net/index.php?id=23785
http://www.agrarheute.com/news/landwirte-wollen-11000-hektar-oeko-umstellen?utm_source=agrarheute&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=ah-newsalarm&utm_content=2016-11-01
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-01/exporte-gefluegel-afrika
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